



Die Gesellschaft für Bildungsinfrastruktur (GmbH)

Zweiter Teil 

Im Personalrats-Info vom 19.01.2004 haben wir über die geplante Gesellschaft für Bildungs-infrastruktur berichtet. Wir wollen diesen Bericht hiermit aktualisieren, ohne dass schon endgültige Aussagen über die Ausgestaltung dieses Projektes gemacht werden können. 

Die Gründung und die Beschreibung der Aufgaben der GmbH werden von einer Beraterfirma begleitet und vorangetrieben. Als Termin ist der 8.April gesetzt. Dann soll der Behördenleitung und dem Senat ein entscheidungsreifes Konzept vorliegen. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand wird die GmbH unter folgenden Aspekten entwickelt:

1. Die Eigenständigkeit der Schulen soll gestärkt werden durch Verleihung der Dienstherreneigenschaft an den Schulleiter inklusive eines Globalbudgets. Das bedeutet, dass der Einfluss der Schulleitungen größer wird. Sie sollen Leistungs- und Zielvereinbarungen abschließen, verantwortlich werden für Personal, Finanzen und Qualitätsmanagement. Das Schulverwaltungsgesetz wird mit dem Ziel überarbeitet werden, den Einfluss der Konferenzen zu reduzieren und steilere Hierarchien  in der Schule zu etablieren. Es ist zu befürchten, dass die Schule damit ihren kollegialen und demokratischen Charakter verlieren wird. Ob einzelne Schulen auch in GmbHs umgewandelt werden sollen, ist zur Zeit noch unklar.


2. Die Aufgaben der GmbH lassen sich nach heutigem Kenntnisstand nicht endgültig definieren, aber es kann die Bandbreite benannt werden, in der die GmbH ihre Aufgaben wahrnehmen soll. Im Mittelpunkt dieser Überlegungen stehen zunächst die Bereiche, die unterrichtsergänzende Aufgaben wahrnehmen. Das sind u. a. die betreuenden und die den Unterricht unterstützenden und fördernden Tätigkeiten. Dazu kommen verwaltende, IT-, Fortbildungs- und Reinigungsdienstleistungen. Auch der Bereich der Lehrmeistertätigkeiten steht zur Disposition. Allerdings kann es sein, dass auch einige Schulen benannt werden, deren Leistungen ganz bzw. teilweise von der GmbH zu steuern sind.

Mit den beschriebenen möglichen Aufgabenbereichen sind auch die Felder benannt, auf denen die geforderten Effizienzgewinne erwirtschaftet werden sollen. 

Der Personalrat lehnt jede Form der Privatisierung von Bildung ab und wird sich dafür einsetzen, dass Bildung auch weiterhin parlamentarisch entwickelt wird und kontrolliert bleibt. Der verfassungsmäßige Auftrag, nach dem jeder nach Maßgabe  seiner Begabung das gleiche Recht auf Bildung hat und dieses durch öffentliche Einrichtungen gesichert wird, muss auch künftig gewahrt bleiben. 

Ihr/Euer Personalrat Schulen

